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Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Antrag 1285/A(E) der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend Vorschlag der EU-Kommission, den Mitgliedstaaten 
Möglichkeiten einzuräumen, den Anbau von gentechnisch veränderten Organismen 
(GVO) auf ihrem Hoheitsgebiet zu beschränken oder zu untersagen 

Die Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber, Kolleginnen und Kollegen haben den 
gegenständlichen Entschließungsantrag am 5. Oktober 2010 im Nationalrat eingebracht und wie folgt 
begründet: 
„Am 13. Juli 2010 hat die EU-Kommission einen Vorschlag vorgelegt, der den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit einräumen soll, den Anbau von GVO auf ihrem Hoheitsgebiet zu beschränken oder zu 
untersagen. Nach Jahren der kontroversen Diskussionen um die EU-Genehmigungsprozeduren zu 
gentechnisch veränderten Pflanzen kamen die 27 EU-Mitgliedsländer bereits am 4. Dezember 2008 
überein, die EU-Kommissionen aufzufordern: 
 - die Genehmigungsverfahren für GVO auf EU-Ebene und insbesondere die Unzulänglichkeiten 

bei der Prüfung durch die EFSA (European Food Safety Authority) zu verbessern;  
 - den Regionen und Ländern mehr Möglichkeiten bei der Durchführung von Schutzmaßnahmen 

gegen die Kontaminierung durch GVO und für die Errichtung von gentechnikfreien Zonen 
zuzugestehen. 

Anstatt diesem einstimmigen Beschluss der 27 Umweltminister zu folgen, versucht die derzeitige 
EU Kommission alles, um die Genehmigungsprozeduren für GVO zu beschleunigen. Bereits eine Woche 
nach Bestätigung der neuen Kommission und des neuen Verbraucherkommissars Dalli wurden vier 
gentechnisch veränderte Pflanzen - darunter die gentechnisch veränderte Kartoffel Amflora - genehmigt, 
ohne die Forderungen der EU Staaten vom Dezember 2008 auch nur annähernd erfüllt zu haben. 
Mit den neuen Vorschlägen verspricht die Kommission nun den kritischen Mitgliedsstaaten mehr 
nationale Rechte zum Verbot von GVO Saatgut mit dem Kalkül, dass diese sich auf EU-Ebene nicht 
länger gegen weitere Genehmigungen aussprechen und die Kommission dadurch die seit Jahren 
bestehende Pattsituation bei den Genehmigungen im Rat beenden könnte. Es ist zu befürchten, dass der 
neue Vorschlag zu verstärkten und rascheren Zulassungen von Gentechnik-Konstrukten auf EU-Ebene 
führen wird. Derzeit sind 67 gentechnisch veränderte Pflanzen in der EU Genehmigungs- oder 
Verlängerungsprozedur (16x Baumwolle, 34x Mais, 1x Kartoffel, 3x Raps, 11x Sojabohne, 
2x Zuckerrübe). 
Auch könnte die neue Gestaltungsfreiheit der Mitgliedstaaten in der Praxis nur schwer durchsetzbar sein. 
Laut dem Kommissions-Vorschlag können Mitgliedstaaten nur sehr vage definierte, schwer messbare und 
juristisch leicht zu beanstandende ‚ethische Beweggründe‘ für ein Verbot anführen. Ein Verbot aufgrund 
von Gesundheits- oder Umweltschutzgründen oder zum Schutz vor Kontaminierung anderer Produkte ist 
nicht zulässig. Anstatt mehr Klarheit und konkrete Rechte für die EU-Mitgliedstaaten zu bringen, könnte 
die neue Regelung daher zu einer Welle von Gerichtsprozessen führen. Zudem stellt sich die Frage, 
inwieweit diese Regelung mit dem Recht der Welthandelsorganisation (WTO) kompatibel ist. Diese 
akzeptiert Anbauverbote nämlich nur, wenn sie sich auf wissenschaftlich nachzuweisende Risiken für 
Umwelt und Gesundheit stützen.  
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Mit dem Kommissionsvorschlag werden die Lücken und Schwächen der bisherigen 
Genehmigungsprozedur für GVO auf EU-Ebene nicht beseitigt. Das bisherige EU-Gentechnik-
Zulassungsverfahren entspricht bei weitem nicht den Kriterien von Transparenz und wissenschaftlicher 
Kontrolle auf Basis des Vorsorgeprinzips und hat folgende Schwächen:  
 - Die Langzeit- sowie Wechselwirkungen der GVO auf Umwelt, lebende Organismen, die 

Gesundheit werden nicht geprüft.  
 - Die Umweltauswirkungen von pestizidproduzierenden gv-Pflanzen sowie der speziellen 

Pflanzenschutzmittel, welche beim Anbau von GVO eingesetzt werden müssen, werden nicht 
evaluiert.  

 - Die sozioökonomischen Auswirkungen einer Zulassung von GVO werden nicht berücksichtigt.  
 - Die regionalen und lokalen Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten finden keine Berücksichtigung. 
 - Die EFSA-Beurteilung basiert auf den Daten der zulassungswerbenden Gentechnik-Firmen und 

deren Testreihen beschränken sich in der Regel auf 90 Tage.  
 - Unabhängige Forscher erhalten keinen Einblick in die Daten der Gentechnik-Unternehmen und 

können die Ergebnisse der Firmenstudien daher nicht überprüfen. 
Die Risikoprüfung durch die Europäische Lebensmittel-Sicherheitsbehörde (EFSA) muss daher endlich 
auf ein solides wissenschaftliches Fundament gestellt werden. 
Laut Eurobarometer (2006) sind im Durchschnitt 70 Prozent aller EU-Bürger gegen gentechnisch 
veränderte Lebensmittel (in Österreich sind es wesentlich mehr). Die EU-Kommission muss diesen 
Ansichten Rechnung tragen und darf sich nicht vor den Karren der Industrielobby spannen lassen.“ 
Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Entschließungsantrag in seiner Sitzung am 
1. Dezember 2011 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich im Anschluss an die 
Ausführungen des Berichterstatters Dr. Kurt Grünewald die Abgeordneten Mag. Johann Maier und 
Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber sowie der Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé. 
Bei der Abstimmung fand der gegenständliche Entschließungsantrag keine Mehrheit (für den 
Antrag: F, G, B, dagegen: S, V). 
Zum Berichterstatter für den Nationalrat wurde Abgeordneter Mag. Bernd Schönegger gewählt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Gesundheitsausschuss somit den Antrag, der Nationalrat wolle 
diesen Bericht zur Kenntnis nehmen. 

Wien, 2011 12 01 

 Mag. Bernd Schönegger Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein 
 Berichterstatter Obfrau 
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